
 

529/2021 

 
D R I N G L I C H K E I T S A N T R A G 

 
 

des Landtagsklubs FRITZ - Bürgerforum Tirol 

bzw. der Abgeordneten KO Dr. Andrea Haselwanter-Schneider und Mag. Markus Sint 

 

betreffend:  

 

Pflegeausbildung darf nicht am Geld scheitern:  

Studiengebühren für das FH Studium Pflege erlassen! 

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen den 

 

D R I N G L I C H K E I T S A N T R A G: 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

„Die Tiroler Landesregierung wird aufgefordert, analog zu den Bundesländern Steiermark, Kärnten, 

Burgenland und Vorarlberg, auf das Einheben von Studiengebühren für Studierende der 

Gesundheits- und Krankenpflege in der Höhe von € 363,-/Semester zu verzichten und im 

Doppelbudget 2022/23 dafür die finanzielle Vorsorge zu treffen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Nichtzuerkennung der Dringlichkeit möge der Antrag gem. § 27 Abs. 3 GO-LT dem Ausschuss für 

Arbeit, Gesundheit, Pflege und Soziales sowie dem Finanzausschuss zugewiesen werden. 

 



B E G R Ü N D U N G: 

 

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht vom Pflegemangel berichtet wird, auch in Tirol ist dieser Mangel 

evident. Bis zum Jahr 2030 fehlen in Tirol 7000 ausgebildete Pflegepersonen.  

 

Die vormals dreijährige Diplompflegeausbildung wurde mittlerweile durch den 3-jährigen 

Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege ersetzt. Seither werden Studiengebühren in der 

Höhe von €363,-- pro Semester eingehoben.  Somit betragen die Studiengebühren für die sechs 

Semester insgesamt € 2178,--. Dazu kommt noch der ÖH Beitrag in der Höhe von €20,70/Semester. 

Die Gesamtzahl der Ausbildungsstunden beträgt rund 4000 Stunden, wobei die Hälfte auf die 

praktische Ausbildung entfällt. Die gesamten Praktikumsstunden werden unentgeltlich geleistet, es 

gibt auch keinerlei finanzielle Zuwendungen für Sonn-und Feiertage oder Nachtdienste und auch keine 

Erschwernis- und Gefahrenzulage. Die PraktikantInnen der Gesundheits- und Krankenpflege leisten 

einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Betriebes auf den verschiedenen Stationen. 

Abhängig von ihrem Ausbildungsstand können die Auszubildenden fehlende Pflegekräfte ersetzen.  

 

Für viele Familien in Tirol sind diese Studiengebühren angesichts des teuren Wohnens, des teuren 

Lebens und der geringen Einkommen schwer zu stemmen. Viele Interessenten für den 

Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege müssen sich während des Studiums, so wie 

andere Studierende auch, selber erhalten. Ein Unterschied ist jedoch, dass Studierende der 

Gesundheits- und Krankenpflege neben dem Studium kaum einer anderen Teilzeitbeschäftigung z.B. 

am Wochenende nachgehen können, weil sie ja rund 2000 Stunden praktische Ausbildung leisten 

müssen und weil es bei dieser 40 Stundenverpflichtung und einem Dienstplan mit Nacht- und 

Wochenenddiensten nicht mehr möglich ist, für den Lebensunterhalt zu sorgen.  

 

Nachdem es seit Einführung der akademischen Ausbildung keinerlei Vergünstigungen für 

Auszubildende in der Pflege mehr gibt, muss im Interesse von uns allen eine Form der Anerkennung 

für die vielen geleisteten Praktikumsstunden gefunden werden. Eine Form der Anerkennung und 

Wertschätzung, aber auch eine Möglichkeit, noch mehr Personen für die Ausbildung zu rekrutieren, 

wäre der Erlass der Studiengebühren. Die Bundesländer Steiermark, Kärnten, Burgenland und 

Vorarlberg machen es vor. In diesen vier Bundesländern werden keine Studiengebühren für 

Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege mehr eingehoben. Tirol soll diesen Beispielen folgen.  

 

Im Anhang zu diesem Dringlichkeitsantrag liegt ein Leserbrief von Studierenden der Gesundheits- und 

Krankenpflege bei, der am 15. Oktober 2021 in der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht worden ist.  

 



Die Dringlichkeit dieses Antrages ergibt sich aus dem evidenten Personalmangel in der Pflege und der 

anstehenden Finalisierung des Doppelbudgets 2022/23.  

 

 

Innsbruck, am 11. November 2021 

 

 


